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(54) Fernsteuerung für Kameras

(57) Erweitertes Kameragehäuse (1) zum Steuern von 
Kameras, aufweisend eine, von einem Benutzer 
entlang einer Griffachse (GA) in eine erste Hand 
aufnehmbare Handgriffeinheit (2) und ein, mit einer 
zweiten Hand des Benutzers bedienbares und um 
eine erste Drehachse (DA1) drehbares erstes 
Bedienelement (3), wobei die erste Drehachse (DA1) 
im Wesentlichen normal auf eine Hauptachse (HA) 
des erweiterten Kameragehäuses (1) steht und mit 
der Hauptachse (HA) eine Hauptebene (E) aufspannt, 
wobei die Griffachse (GA) in der Hauptebene (E) aus 
der Hauptachse (HA) herausgedreht ist, wodurch ein 
Winkel zwischen Griffachse (GA) und der ersten 
Drehachse (DA1) größer als 90 Winkelgrad ist, wobei 
die Fernsteuerung (1) in dem, durch das 
Herausdrehen der Griffachse (GA) vorliegenden 
Bereich einen Bedienkörper (4) mit zusätzlichen 
Anzeigemitteln und/ oder Bedienelementen aufweist.
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Zusammenfassung:

Fernsteuerung (1) für Kameras, aufweisend eine, von einem Benutzer entlang einer 
Griffachse (GA) in eine erste Hand aufnehmbare Handgriffeinheit (2) und ein, mit einer 
zweiten Hand des Benutzers bedienbares und um eine erste Drehachse (DAI) drehbares 
erstes Bedienelement (3), wobei die erste Drehachse (DAI) im Wesentlichen normal auf 
eine Hauptachse (HA) der Fernsteuerung (1) steht und mit der Hauptachse (HA) eine 
Hauptebene (E) aufspannt, 
wobei die Griffachse (GA) in der Hauptebene (E) aus der Hauptachse (HA) herausgedreht 
ist, wodurch ein Winkel zwischen Griffachse (GA) und der ersten Drehachse (DAI) größer 
als 90 Winkelgrad ist, wobei die Fernsteuerung (1) in dem, durch das Herausdrehen der 
Griffachse (GA) vorliegenden Bereich einen Bedienkörper (4) mit zusätzlichen 
Anzeigemitteln und/ oder Bedienelementen aufweist.

(Figur 2)
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Fernsteuerung für Kameras

Die Erfindung betrifft eine Fernsteuerung für Kameras, aufweisend eine, von einem
Benutzer entlang einer Griffachse in eine erste Hand aufnehmbare Handgriffeinheit und ein,
mit einer zweiten Hand des Benutzers bedienbares und um eine erste Drehachse drehbares
erstes Bedienelement, wobei die erste Drehachse im Wesentlichen normal auf eine
Hauptachse der Fernsteuerung steht und mit der Hauptachse eine Hauptebene aufspannt.

Im Filmgeschäft sind gewisse Aufnahmesituationen mit einer Kamera, insbesondere einer 
professionellen Filmkamera, ohne Fernsteuerung für die Kamera nicht beherrschbar. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn die Kamera an einem Fahrzeug oder an einem mechanischen 
Auslegearm mit Gegengewicht, einem sogenannten „Jib-Arm“, befestigt ist, oder in 
Aufnahmesituationen, die besonders schnelle Anpassungen auf sich ändernde Bedingungen 
erfordern, beispielsweise bei Action- oder Dokumentationsaufnahmen. Wichtig ist bei 
derartigen Fernsteuerungen vor allem, dass sie kompakt, und handlich sind und dass sie trotz 
ihrer Kompaktheit ausreichend Anzeige- und Bedienmöglichkeiten aufweisen, die schnell 
und intuitiv abzulesen und/ oder zu bedienen sind.

Aus dem Stand der Technik ist eine Fernsteuerung für Kameras gemäß Figur 1 bekannt. Die 
Fernsteuerung kann von einem Benutzer an einer Handgriffeinheit, die sich in Figur 1 links 
befindet, mit einer Hand gehalten und mit einer zweiten Hand an einem Bedienelement, das 
sich in Figur 1 rechts befindet, bedient werden. Durch Drehen des Bedienelements kann so 
beispielsweise die Skalen (Fokus, Iris, Zoom) eines Objektivs einer Kamera gesteuert 
werden. Diese bekannte Fernsteuerung weist den Nachteil auf, dass die Anzahl der 
vorhandenen, intuitiv zu bedienenden Bedienelemente unzureichend und nicht ergonomisch 
angeordnet sind ist. Zusätzliche Bedienelemente eines Aufsteckmoduls können 
beispielsweise an einem distalen vorderen Bereich der Handgriffeinheit aufgesteckt werden, 
jedoch sind diese Bedienelemente dann schlecht erreichbar, der Kontakt zwischen der 
Handgriffeinheit und dem Aufsteckmodul fehleranfällig und Verschleiß unterworfen und die 
Fernsteuerung insgesamt weniger kompakt und handlich. Außerdem ist bei manchen der 
bekannten Fernsteuerung nachteilig, dass sich ein Display zur Informationsanzeige auf einer 
Seitenfläche der Handgriffeinheit befindet, wodurch ein Benutzer die Handgriffeinheit bei 
jedem Ablesevorgang drehen muss, da in einem Betriebszustand üblicherweise nur die 
Oberseite der Handgriffeinheit in einem direkten Blickfeld des Benutzers liegt.
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Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile der bekannten 
Fernsteuerungen für Kameras zumindest zu vermindern.

Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, dass die Griffachse in der 
Hauptebene aus der Hauptachse herausgedreht ist, wodurch ein Winkel zwischen Griffachse 
und der ersten Drehachse größer als 90 Winkelgrad ist, wobei die Fernsteuerung in dem, 
durch das Herausrehen der Griffachse vorliegenden Bereich einen Bedienkörper mit 
zusätzlichen Anzeigemitteln und/ oder Bedienelementen aufweist.

Durch die neuartige Ausgestaltung und die entsprechend neuartige technische Konstruktion 
der erfindungsgemäßen Fernsteuerung wird der Bereich der Oberfläche der Fernsteuerung, 
in dem zusätzliche Anzeigemittel und/ oder Bedienelemente, die von dem Benutzer schnell 
und intuitiv abzulesen und/ oder zu bedienen sind, eingebracht werden können, vorteilhaft 
erhöht. Hierbei büßt die Fernsteuerung weder über Gebühr an Kompaktheit und Handlichkeit 
ein, noch weist sie fehleranfällige Kontakte auf. Außerdem wird vorteilhaft die Ergonomie 
der erfindungsgemäßen Fernsteuerung verbessert, da der stumpfe Winkel, also ein Winkel 
größer als 90 Winkelgrad, zwischen Griffachse und erster Drehachse eine natürlichere 
Haltung des Benutzers ermöglicht, wenn er die Fernsteuerung in der dafür vorgesehenen 
Betriebslage hält und/ oder bedient.

In einer zweckmäßigen Ausgestaltung weist der Bedienkörper einen ersten Abschnitt und 
einen zweiten Abschnitt auf, wobei sich in Betriebslage der Fernsteuerung der erste 
Abschnitt distal und der zweite Abschnitt proximal zum Benutzer befinden. Hierdurch kann 
der Bedienkörper hinsichtlich einer möglichst intuitiven und schnellen Bedienbarkeit 
optimiert werden.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der erste Abschnitt des Bedienkörpers einen, 
parallel zur Hauptebene trapezförmigen Querschnitt und der zweite Abschnitt des 
Bedienkörpers einen, parallel zur Hauptebene zumindest teilweise halbkreisförmigen 
Querschnitt auf. Die Oberfläche des Bedienkörpers wird so, unter Beibehaltung einer 
möglichst guten Kompaktheit, hinsichtlich der Erreichbarkeit und der intuitiven 
Bedienbarkeit der Bedienelemente optimiert.

Zweckmäßig weist der erste Abschnitt des Bedienkörpers auf einer Oberseite ein zweites 
Bedienelement auf, vorzugsweise mit mechanischen und/ oder elektronischen 
Druckelementen für einen Daumen der ersten Hand des Benutzers. Das zweite 
Bedienelement ist so besonders schnell und intuitiv bedienbar.
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Besonders zweckmäßig weist der zweite Abschnitt des Bedienkörpers auf der Oberseite ein
drittes Bedienelement auf, vorzugsweise mit mechanischen und/ oder elektronischen
Druckelementen für einen Daumen der zweiten Hand des Benutzers. Das dritte
Bedienelement ist so besonders schnell und intuitiv bedienbar.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der zweite Abschnitt des Bedienkörpers ein 
rundes Display auf. Die verfügbare Oberfläche des Bedienkörpers wird so gut ausgenutzt 
und das Display ist schnell und intuitiv ablesbar und/ oder bedienbar.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist das dritte Bedienelement zumindest 
abschnittsweise entlang des Umfangs des Displays angeordnet. Die verfügbare Oberfläche 
des Bedienkörpers wird so besonders gut ausgenutzt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der zweite Abschnitt des Bedienkörpers entlang 
seiner halbkreisförmigen Umfangsfläche ein um eine zweite Drehachse drehbares viertes 
Bedienelement auf, vorzugsweise für die Bedienung durch den Daumen der zweiten Hand 
des Benutzers, wobei die zweite Drehachse im Wesentlichen normal auf die Hauptebene 
steht. Die Anzahl der zusätzlichen Bedienelemente, die von dem Benutzer schnell und 
intuitiv zu bedienen sind, wird so, unter Beibehaltung der Kompaktheit und der Handlichkeit 
der erfindungsgemäßen Fernsteuerung, weiter erhöht.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Handgriffeinheit in einem oberen 
distalen Bereich ein fünftes Bedienelement auf, insbesondere einen Joystick für die 
Bedienung durch den Daumen der ersten Hand des Benutzers. Die Anzahl der zusätzlichen 
Bedienelemente, die von dem Benutzer schnell und intuitiv zu bedienen sind, wird so, unter 
Beibehaltung der Kompaktheit und der Handlichkeit der erfindungsgemäßen Fernsteuerung, 
weiter erhöht.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist das erste Bedienelement als Drehknopf mit 
einer aktivierbaren und de-aktivierbaren Drehwinkelbegrenzung ausgebildet. In einem ersten 
Bedienmodus, in dem die Drehwinkelbegrenzung aktiviert ist, kann der Drehknopf in beide 
Umdrehungsrichtungen um einen bestimmen Winkel kleiner als 360 Winkelgrad gedreht 
werden. In einem zweiten Bedienmodus, in dem die Drehwinkelbegrenzung deaktiviert ist, 
kann der Drehknopf in beide Umdrehungsrichtungen beliebig lange um einen Winkel, der 
auch größer als 360 Winkelgrad sein kann, gedreht werden.
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Zweckmäßig weist die Fernsteuerung zur Energieversorgung eine Batterie und einen 
Kondensator auf, wobei der Kondensator dazu ausgebildet ist für eine bestimmte Zeitdauer, 
insbesondere während des Austauschs der Batterie, eine ausreichende Energieversorgung der 
Fernsteuerung zu gewährleisten. Hierdurch kann vorteilhaft eine leere Batterie gewechselt 
werden ohne, dass die Fernsteuerung abgeschaltet werden muss und/ oder die 
Energieversorgung ungewollt unterbrochen wird.

Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines nicht einschränkenden Ausführungsbeispiels 
und eines nicht einschränkenden Anwendungsbeispiels unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen näher beschrieben. In den Zeichnungen zeigen

Fig. 1 in einer Ansicht von oben, eine aus dem Stand der Technik bekannte 
Fernsteuerung für Kameras;

Fig. 2 in einer Ansicht von oben, ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen 
Fernsteuerung für Kameras;

Fig. 3 in einer Seitenansicht von links, die erfindungsgemäße Fernsteuerung aus Fig.2; 
Fig. 4 in einer Ansicht von vorne, die erfindungsgemäße Fernsteuerung aus Fig.2;
Fig. 5 in einer perspektivischen Ansicht, ein erstes, als Drehknopf ausgebildetes 

Bedienelement der erfindungsgemäßen Fernsteuerung aus Fig.2;
Fig. 6 in einer schematischen Darstellung, ein Anwendungsbeispiel der 

erfindungsgemäßen Fernsteuerung zur Objektivsteuerung einer Filmkamera;

Im Folgenden wird auf die Figuren 2 bis 4 Bezug genommen, die ein beispielhaftes 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Fernsteuerung 1 in mehreren Ansichten 
darstellen.

Die Fernsteuerung 1 weist eine Handgriffeinheit 2, die von einem Benutzer (nicht 
dargestellt) entlang einer Griffachse GA in eine erste Hand aufnehmbar ist, und ein, um eine 
erste Drehachse DAI drehbares, erstes Bedienelement 3 auf. Das erste Bedienelement 3 
kann zusätzlich einen entlang der ersten Drehachse DAI wirkenden Druckmechanismus, 
beispielsweise in Form eines integrierten mechanischen Druckelements, aufweisen. Mit dem 
ersten Bedienelement 3 kann beispielsweise der Zoom eines Objektivs einer Kamera (nicht 
dargestellt) gesteuert werden.

Die erste Drehachse DAI steht im Wesentlichen normal auf eine Hauptachse HA der 
Fernsteuerung 1 und spannt mit der Hauptachse HA eine Hauptebene E auf. „Im 
Wesentlichen“ bedeutet hier, dass der Winkel zwischen der ersten Drehachse DAI und der
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Hauptachse HA in einem von einem Fachmann des Gebiets bekannten und erwartbaren
Bereich von 90 Winkelgrad abweichen kann, beispielsweise produktionsbedingt.
Beispielsweise kann der Winkel zwischen der ersten Drehachse DAI und der Hauptachse
HA in einem Bereich zwischen 89 und 91 Winkelgrad liegen, wobei auch ein Bereich von 85
bis 95 Winkelgraden möglich ist.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fernsteuerung 1 liegen die 
Drehachse DAI, die Hauptachse HA und die Griffachse GA in der Hauptebene E, wobei die 
Griffachse GA in der Hauptebene E aus der Hauptachse HA herausgedreht ist, wie in Figur 2 
durch den entsprechenden Pfeil symbolisiert. Folglich ist ein Winkel zwischen der 
Griffachse GA und der ersten Drehachse DAI größer als 90 Winkelgrad, wobei dieser 
Winkel in einem Bereich von in etwa 91 bis 180 Winkelgrad liegen kann, bevorzugt in 
einem Bereich von in etwa 95 bis 140 Winkelgrad, besonders bevorzugt in einem Bereich 
von in etwa 100 bis 120 Winkelgrad.

Hält und/ oder bedient ein Benutzer eine erfindungsgemäße Fernsteuerung 1 gemäß den 
Figuren 2 bis 4 in einer dafür vorgesehenen Art und Weise und in einer vorgesehenen 
Betriebslage, umschließt der Benutzer die Handgriffeinheit 2 entlang der Griffachse GA mit 
einer ersten Hand, die gemäß Figur 2 die linke Hand wäre, da die Fernsteuerung 1 in Figur 2 
in Betriebslage von oben, also aus der Sicht des Benutzers, wenn er die Fernsteuerung 1 in 
Betriebslage hält und/ oder bedient, dargestellt ist. Mit einer zweiten Hand, die gemäß Figur 
2 die rechte Hand wäre, kann der Benutzer dann das erste Bedienelement 3 halten und/ oder 
bedienen, insbesondere um die erste Drehachse DAI in beide Richtungen, im oder gegen 
den Uhrzeigersinn drehen, wie in Figur 2 durch die entsprechenden Pfeile symbolisiert. Der 
Daumen des Benutzers der ersten, linken Hand kommt dabei vorzugsweise in einem Bereich 
5 auf einer Oberseite der Handgriffeinheit 2 und der Daumen der zweiten, rechten Hand 
kommt dabei vorzugsweise in einem proximalen Bereich 6 des ersten Bedienelements 3 zu 
liegen. In der folgenden Beschreibung beziehen sich die Begriffe „proximal“ und „distal“ 
entsprechend auf den Körper des Benutzers, wenn er die Fernsteuerung 1 in Betriebslage hält 
und/ oder bedient.

Durch die im Vergleich zu der in Figur 1 dargestellten Fernsteuerung aus der Hauptachse 
HA herausgedrehten Griffachse GA der erfindungsgemäßen Fernbedienung 1 gemäß Figur 2 
liegt ein zusätzlicher Bereich vor, in den vorteilhaft ein Bedienkörper 4 eingebracht wurde. 
Der Bedienkörper 4 kann einen distalen ersten Abschnitt 4A und einen proximalen zweiten 
Abschnitt 4B aufweisen.
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In der beispielhaften Ausführung gemäß Figur 2 weisen der erste Abschnitt 4A einen, 
parallel zur Hauptebene E trapezförmigen Querschnitt und der zweite Abschnitt 4B einen, 
parallel zur Hauptebene E zumindest teilweise halbkreisförmigen Querschnitt auf, wobei der 
Querschnitt vom zweiten Abschnitt 4B aus einem halbkreisförmigen proximalen und einem 
trapezförmigen distalen Teilabschnitt besteht. Hierbei ergeben sich insbesondere die 
trapezförmigen Abschnitte des Bedienkörpers 4 aus der Form der Handgriffeinheit 2 und des 
ersten Bedienelements 3. Somit können der durch das Herausrehen der Griffachse GA 
entstehende zusätzliche Bereich und der Bedienkörper 4 jede beliebige Form aufweisen. 
Diese Form und die dazugehörigen Querschnitte hängen unter anderem ab von der Form der 
Handgriffeinheit 2 und des ersten Bedienelements 3, sowie von der Richtung und dem 
Winkel, mit denen die Griffachse GA aus der Hauptachse HA herausgedreht ist. 
Beispielsweise kann die Handgriffeinheit 2 entlang der Griffachse GA gebogen sein und/ 
oder eine konkave und/ oder konvex geschwungene Form aufweisen, und/ oder kann die 
Griffachse GA schräg nach oben/ unten aus der Hauptebene E und aus der Hauptachse HA 
herausgedreht sein. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 ist die 
Handgriffeinheit 2, in Bezug auf die in der Hauptebene E liegende Griffachse GA, in einem 
proximalen Bereich nach unten gebogen.

Der halbkreisförmige Abschnitt des Bedienkörpers 4 hat unter anderem die Vorteile, dass 
der gesamte zweite Abschnitt 4B des Bedienkörpers 4 gut erreichbar und folglich schnell 
und intuitiv bedienbar ist. Außerdem weist er in seinem proximalen Umfangsbereich keine 
Ecken oder Kanten auf, was die Verletzungsgefahr vermindert.

Der erste Abschnitt 4A des Bedienkörpers 4 kann auf der Oberseite 7 ein zweites 
Bedienelement 8 aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann der zweite Abschnitt 4B des 
Bedienkörpers 4 auf der Oberseite 7 ein drittes Bedienelement 9 aufweisen. Das zweite 
Bedienelement 8 und das dritte Bedienelement 9 können mechanische und/ oder 
elektronische Druckelemente aufweisen. Die Druckelemente können mechanische Knöpfe 
oder drucksensitive kapazitive Elemente einer Touch-Oberfläche sein. Alternativ können 
Schieberegler und/ oder versenkte Drehräder eingebracht sein. Zusätzlich können optische 
Elemente, insbesondere LEDs und/ oder OLEDs, und/ oder akustische Elemente, 
insbesondere ein Lautsprecher und/ oder ein Mikrofon, eingebracht sein. Ein Fachmann des 
Gebiets kennt mögliche weitere Ausgestaltungen und Alternativen.

Alternativ oder zusätzlich kann der zweite Abschnitt 4B des Bedienkörpers 4 ein rundes 
Display 11 aufweisen. Das Display 11 kann beispielsweise Information, gegebenenfalls in 
Echtzeit, zu dem Objektiv, der Kamera und/oder dem allgemeinen Systemstatus anzeigen.
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Das runde Display 11 kann drucksensitive kapazitive Elemente aufweisen. Das runde 
Display 11 kann ein LED, E-ink oder ein OLED-basiertes Display sein. Ein Fachmann des 
Gebiets kennt mögliche weitere Ausgestaltungen und Alternativen. Ist ein rundes Display 11 
vorgesehen, kann das dritte Bedienelement 9 zumindest abschnittsweise entlang des 
Umfangs des Displays 11 angeordnet ist. Dies ist besonders platzsparend und 
bedienungsfreundlich. Der Bedienkörper 4 und/ oder die Handgriffeinheit 2 und oder das 
erste Bedienelement 3 kann/ können mehrere Displays aufweisen.

Besitzt der Bedienkörper 4, wie in der beispielhaften Ausführung gemäß Figur 2, in dem 
zweite Abschnitt 4B, einen halbkreisförmigen Abschnitt, so kann entlang der 
halbkreisförmigen Umfangsfläche dieses Abschnitts ein um eine zweite Drehachse DA2 
drehbares, viertes Bedienelement 12 vorgesehen sein. Mit dem vierten Bedienelement 12 
kann beispielsweise besonders angenehm in einem Menü der Fernsteuerung 1 und/ oder der 
Kamera navigiert werden, wobei die Informationen hierzu in dem Display 11 angezeigt 
werden können. Die zweite Drehachse DA2 steht im Wesentlichen normal auf die 
Hauptebene E. „Im Wesentlichen“ bedeutet hierbei, dass der Winkel zwischen der zweiten 
Drehachse DA2 und der Hauptebene E in einem von einem Fachmann des Gebiets 
bekannten und erwartbaren Bereich von 90 Winkelgrad abweichen kann, beispielsweise 
produktionsbedingt. Beispielsweise kann der Winkel zwischen der zweiten Drehachse DA2 
und der Hauptebene E 89 Winkelgrad oder 91 Winkelgrad betragen, wobei auch ein Bereich 
von 85 bis 95 Winkelgraden möglich ist.

Die Handgriffeinheit 2 kann in einem oberen distalen Bereich ein fünftes Bedienelement 13 
aufweisen, insbesondere einen Joystick. Mit dem fünften Bedienelement 13 kann 
beispielsweise der Zoom eines Objektivs der Kamera noch präziser gesteuert werden oder es 
können bestimmte, automatisch erkannte Elemente oder Bereiche eines aufgenommenen 
Bildes gewählt werden. Anzeigemittel 14, insbesondere LED oder OLED-Elemente, können 
hierbei zu einer Anzeige der aktuellen Einstellung oder Position(en) des fünften 
Bedienelements 13 vorgesehen sein.

Der Bedienkörper 4 kann, wie in Figur 2 dargestellt, zusätzliche Bedienelemente aufweisen, 
so zum Beispiel einen Schieberegler 15, der zur Einstellung der Iris des Objektivs der 
Kamera vorgesehen sein kann, und/ oder ein mechanisches Drucktastenelement 16, das zum 
Starten / Stoppen der Aufnahme der Kamera vorgesehen sein kann. Außerdem kann die 
Fernbedienung 1 eine Antenne 17 zur kabellosen Datenkommunikation und/ oder 
Steckplätze 18 zur Aufnahme von Steckern zur kabelgebundenen Datenkommunikation, wie 
in Figur 4 dargestellt, aufweisen.
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Die Fernsteuerung 1 kann mittels einer Einwegbatterie und/ oder mittels einer wieder­
aufladbaren Batterie, insbesondere eines Akkumulators, die sich beispielsweise in der 
Handgriffeinheit 2 oder dem Bedienkörper 4 befindet, mit Energie versorgt werden. 
Vorteilhaft weist die Fernsteuerung 1 zur Energieversorgung zusätzlich einen 
herausnehmbaren und/ oder fest verbauten Kondensator auf, der dazu ausgebildet ist für eine 
bestimmte Zeitdauer auch alleine, also ohne die Batterie, eine ausreichende 
Energieversorgung der Fernsteuerung 1 zu gewährleisten. So kann beispielsweise ein 
notwendiger Austausch einer leeren Batterie während des Betriebs vollzogen werden, ohne, 
dass die Fernsteuerung 1 abgeschaltet werden muss und/ oder die Energieversorgung 
ungewollt unterbrochen wird. Die Zeitdauer, während der der Kondensator die 
Fernsteuerung 1 alleine mit Energie versorgt, kann beispielsweise zwischen zehn (10) 
Sekunden und einer (1) Minute liegen, vorzugsweise in etwa 20 Sekunden. Ein fest 
verbauter Kondensator kann beispielsweise ein sogenannter Doppelschicht-Kondensator, 
auch „Gold Cap“ genannt, sein.

Hält und/ oder bedient ein Benutzer die erfindungsgemäße Fernsteuerung 1 gemäß den 
Figuren 2 bis 4 in Betriebslage, so kann er, vorzugsweise mit dem Daumen der ersten, linken 
Hand das zweite Bedienelement 8, das fünfte Bedienelement 13 und/ oder den Schieberegler 
15 bedienen, und kann er, vorzugsweise mit dem Daumen der zweiten, rechten Hand, das 
dritte Bedienelement 9, gegebenenfalls das Display 11, das vierte Bedienelement 12 und/ 
oder das Drucktastenelement 16 bedienen. Somit ermöglicht die erfindungsgemäße 
Fernsteuerung 1 dem Benutzer ein vielseitiges schnelles und intuitives Steuern einer 
Kamera, wobei die Fernsteuerung 1 kompakt, handlich und ergonomisch zu halten und/ oder 
zu bedienen ist.

Der Benutzer kann alternativ jedes Bedienelement 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16 und/ oder das 
Display 11 mit jedem Finger und/ oder Daumen jeder Hand oder mit einem Gegenstand, 
beispielsweise einem Eingabestift, bedienen.

Figur 5 zeigt das erste Bedienelement 3 gemäß den Figuren 2 bis 4 in einer isolierten 
perspektivischen Ansicht. Das erste Bedienelement 3 ist als Drehknopf mit einer 
aktivierbaren und de-aktivierbaren Drehwinkelbegrenzung ausgebildet. Die 
Dreh Winkelbegrenzung besteht aus zwei Endanschlägen 19 und einem, sich mit dem 
Drehknopf mitbewegenden Anschlag 20. Die Endanschläge 19 können mittels Schrauben 
oder Federstiften entlang des Umfangs des Drehknopfs an einer bestimmten Stelle fixiert 
werden. Der Anschlag 20 kann zur Feststellung des Drehknopfs ebenfalls mittels einer 
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Schraube oder einem Federstift fixiert werden. Mittels eines Aktiviermittels 21, das wie in 
Figur 5 als Schraube ausgeführt sein kann, kann die Drehwinkelbegrenzung aktiviert oder 
deaktiviert werden, beispielsweise indem die Drehwinkelbegrenzung durch Drehen der 
Schraube vom Drehknopf entkoppelt oder an den Drehknopf angekoppelt wird. So kann in 
einem ersten Bedienmodus, in dem die Drehwinkelbegrenzung aktiviert ist, der Drehknopf 
in beide Umdrehungsrichtungen nur bis zu den Endanschlägen 20, also um einen Winkel 
kleiner als 360 Winkelgrad. In einem zweiten Bedienmodus, in dem die 
Drehwinkelbegrenzung deaktiviert ist, kann der Drehknopf in beide Umdrehungsrichtungen 
beliebig lange bewegt werden, also um einen Winkel, der auch größer als 360 Winkelgrad 
sein kann.

Figur 6 zeigt ein mögliches Anwendungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fernsteuerung 1 als 
Teil eines Systems 10 zur Objektivsteuerung eines Objektivs 22 einer Filmkamera 23. Die 
Fernsteuerung 1 kommuniziert dabei kabellos, oder alternativ kabelgebunden, mit einer 
Schnittstelle 24. Die Schnittstelle 24 wiederum kann über Kabel 25, oder alternativ kabellos, 
mit der Filmkamera 23 und/ oder mit zumindest einem Motor 26 verbunden sein. Jeder 
Motor 26 kann elektrisch angetrieben werden, beispielsweise mittels der Energie aus einer 
Batterie 27, um über ein Zahnrad 28 des Motors 26 ein Zahnrad 29 des Objektivs 22 
anzutreiben („Daisy-Chain“ Verbindung). Alternative kann der Motor 26 auch die 
Schnittstelle 24 direkt aufweisen. Ein Benutzer kann so beispielsweise mittels der 
Fernsteuerung 1 den Fokus, die Iris und/ oder den Zoom des Objektivs 22 und/ oder das 
Starten / Stoppen der Aufnahme der Filmkamera 23 steuern. Die Schnittstelle 24, der Motor 
26 und/ oder die Batterie 27 können direkt an der Filmkamera 23 angebracht werden.

Eine erfindungsgemäße Fernsteuerung 1 kann alternativ zur Steuerung für jede beliebige 
Kamera, beispielsweise eine Fotokamera oder die Kamera eines Smartphones, oder in einem 
System, aufweisend eine derartige Kamera, bereitgestellt werden. Eine erfindungsgemäße 
Fernsteuerung kann zur Steuerung für eine Kamera, die an einem land- lüft- oder 
wassergebundenen, gegebenenfalls unbemannten und autonomen, Fahrzeug, beispielsweise 
eine ferngesteuerte flugfähige Drohne oder ein ferngesteuertes U-Boot, angebracht ist, oder 
in einem System, aufweisend eine derartige Kamera und ein derartiges Fahrzeug, 
bereitgestellt werden.
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Patentansprüche:

1. Fernsteuerung (1) für Kameras, aufweisend eine von einem Benutzer entlang einer 
Griffachse (GA) in eine erste Hand aufnehmbare Handgriffeinheit (2) und ein, mit einer 
zweiten Hand des Benutzers bedienbares und um eine erste Drehachse (DAI) drehbares 
erstes Bedienelement (3), wobei die erste Drehachse (DAI) im Wesentlichen normal auf 
eine Hauptachse der Fernsteuerung (1) steht und mit der Hauptachse (HA) eine Hauptebene 
(E) auf spannt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Griffachse (GA) in der Hauptebene (E) aus der Hauptachse (HA) herausgedreht ist, 
wodurch ein Winkel zwischen Griffachse (GA) und der ersten Drehachse (DAI) größer als 
90 Winkelgrad ist, wobei die Fernsteuerung (1) in dem, durch das Herausdrehen der 
Griffachse (GA) vorliegenden Bereich einen Bedienkörper (4) mit zusätzlichen 
Anzeigemitteln und/ oder Bedienelementen aufweist.

2. Fernsteuerung (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedienkörper (4) 
einen ersten Abschnitt (4A) und einen zweiten Abschnitt (4B) aufweist, wobei sich in 
Betriebslage der Fernsteuerung (1) der erste Abschnitt (4A) distal und der zweite Abschnitt 
(4B) proximal zum Benutzer befinden.

3. Fernsteuerung (1) gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Abschnitt 
(4A) des Bedienkörpers (4) einen, parallel zur Hauptebene (E) trapezförmigen Querschnitt 
und der zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) einen, parallel zur Hauptebene (E) 
zumindest teilweise halbkreisförmigen Querschnitt aufweisen.

4. Fernsteuerung (1) gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
Abschnitt (4A) des Bedienkörpers (4) auf einer Oberseite (7) ein zweites Bedienelement (8) 
aufweist, vorzugsweise mit mechanischen und/ oder elektronischen Druckelementen für 
einen Daumen der ersten Hand des Benutzers.

5. Fernsteuerung (1) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) auf der Oberseite (7) ein drittes Bedienelement 
(9) aufweist, vorzugsweise mit mechanischen und/ oder elektronischen Druckelementen für 
einen Daumen der zweiten Hand des Benutzers.

6. Fernsteuerung (1) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) ein rundes Display (11) aufweist.
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7. Fernsteuerung (1) gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte 
Bedienelement (9) zumindest abschnittsweise entlang des Umfangs des Displays (11) 
angeordnet ist.

8. Fernsteuerung (1) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) entlang seiner halbkreisförmigen 
Umfangsfläche ein um eine zweite Drehachse (DA2) drehbares viertes Bedienelement (12) 
aufweist, vorzugsweise für die Bedienung durch den Daumen der zweiten Hand des 
Benutzers, wobei die zweite Drehachse (DA2) im Wesentlichen normal auf die Hauptebene 
(E) steht.

9. Fernsteuerung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Handgriffeinheit (2) in einem oberen distalen Bereich ein fünftes Bedienelement (13) 
aufweist, insbesondere einen Joystick für die Bedienung durch den Daumen der ersten Hand 
des Benutzers.

10. Fernsteuerung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Bedienelement (3) als Drehknopf mit einer aktivierbaren und de-aktivierbaren 
Drehwinkelbegrenzung ausgebildet ist.

11. Fernsteuerung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fernsteuerung (1) zur Energieversorgung eine Batterie und einen Kondensator aufweist, 
wobei der Kondensator dazu ausgebildet ist für eine bestimmte Zeitdauer, insbesondere 
während des Austauschs der Batterie, eine ausreichende Energieversorgung der 
Fernsteuerung (1) zu gewährleisten.
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Patentansprüche:

1. Erweitertes Kameragehäuse (1) zum Steuern von Kameras aus der Feme, aufweisend eine 
von einem Benutzer entlang einer Griffachse (GA) in eine erste Hand aufnehmbare 
Handgriffeinheit (2) und ein, mit einer zweiten Hand des Benutzers bedienbares und um eine 
erste Drehachse (DAI) drehbares erstes Bedienelement (3), wobei die erste Drehachse 
(DAI) im Wesentlichen normal auf eine Hauptachse der Fernsteuerung (1) steht und mit der 
Hauptachse (HA) eine Hauptebene (E) aufspannt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Griffachse (GA) in der Hauptebene (E) aus der Hauptachse (HA) herausgedreht ist, 
wodurch ein Winkel zwischen Griffachse (GA) und der ersten Drehachse (DAI) größer als 
90 Winkelgrad ist, wobei die Fernsteuerung (1) in dem, durch das Herausdrehen der 
Griffachse (GA) vorliegenden Bereich einen Bedienkörper (4) mit zusätzlichen 
Anzeigemitteln und/ oder Bedienelementen aufweist.

2. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Bedienkörper (4) einen ersten Abschnitt (4A) und einen zweiten Abschnitt (4B) aufweist, 
wobei sich in Betriebslage der Fernsteuerung (1) der erste Abschnitt (4A) distal und der 
zweite Abschnitt (4B) proximal zum Benutzer befinden.

3. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste Abschnitt (4A) des Bedienkörpers (4) einen, parallel zur Hauptebene (E) 
trapezförmigen Querschnitt und der zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) einen, 
parallel zur Hauptebene (E) zumindest teilweise halbkreisförmigen Querschnitt aufweisen.

4. Erweitertes Kameragehäuse (f) gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste Abschnitt (4A) des Bedienkörpers (4) auf einer Oberseite (7) ein zweites 
Bedienelement (8) aufweist, vorzugsweise mit mechanischen und/ oder elektronischen 
Druckelementen für einen Daumen der ersten Hand des Benutzers.

5. Erweitertes Kameragehäuse (f) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) auf der Oberseite (7) 
ein drittes Bedienelement (9) aufweist, vorzugsweise mit mechanischen und/ oder 
elektronischen Druckelementen für einen Daumen der zweiten Hand des Benutzers.

6. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) ein rundes Display 
(11) aufweist.
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7. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
dritte Bedienelement (9) zumindest abschnittsweise entlang des Umfangs des Displays (11) 
angeordnet ist.

8. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (4B) des Bedienkörpers (4) entlang seiner 
halbkreisförmigen Umfangsfläche ein um eine zweite Drehachse (DA2) drehbares viertes 
Bedienelement (12) aufweist, vorzugsweise für die Bedienung durch den Daumen der 
zweiten Hand des Benutzers, wobei die zweite Drehachse (DA2) im Wesentlichen normal 
auf die Hauptebene (E) steht.

9. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Handgriffeinheit (2) in einem oberen distalen Bereich ein fünftes 
Bedienelement (13) aufweist, insbesondere einen Joystick für die Bedienung durch den 
Daumen der ersten Hand des Benutzers.

10. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Bedienelement (3) als Drehknopf mit einer aktivierbaren und 
de-aktivierbaren Drehwinkelbegrenzung ausgebildet ist.

11. Erweitertes Kameragehäuse (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fernsteuerung (1) zur Energieversorgung eine Batterie und einen 
Kondensator aufweist, wobei der Kondensator dazu ausgebildet ist für eine bestimmte 
Zeitdauer, insbesondere während des Austauschs der Batterie, eine ausreichende 
Energieversorgung der Fernsteuerung (1) zu gewährleisten.

18/18 [ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE ]


